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Zusammenfassung

Im Auftrag von LuzernPlus hat sich das Team LuzernSüd von 
Januar bis September 2014 mit den stadträumlichen und 
verkehrlichen Qualitäten, Defiziten und Potenzialen des Vertie-
fungsgebietes II auseinandergesetzt. Kantonale, städtische und 
kommunale Fachstellen wurden ebenso wie Eigentümer und 
weitere Interessierte partizipativ in den Prozess eingebunden.

Räumliche Fragmentiertheit, funktionale Dispersion und Un-
wägbarkeiten in den Planungsabsichten haben dazu geführt, 
dass die stadträumlichen Richtlinien vom Stadtraum und 
vom öffentlichen Raum aus gedacht und formuliert sind. Ein 
räumliches Gerüst zusammenhängender, attraktiv gestalteter 
Freiräume unterschiedlicher Aneignungs- und Nutzungsquali-
täten schafft einen tragfähigen und robusten Rahmen für die 
Unbestimmtheit zukünftiger Nutzungen und Gestaltungen der 
einzelnen Baubereiche. Ergebnis sind daher stadträumliche 
Richtlinien, die städtebauliche Spielregeln und verkehrliche 
Konzeptideen für einzelne Gevierte und Elemente formulieren. 

Die Studie formuliert drei zentrale Ziele für das Gebiet:

Schaffung von zwei Stadtseiten mit eigenen Qualitäten
 - einer Stadtkante entlang der Langsägestrasse, die den Hang-

fuss abschliesst; Diese Stadtseite ist durch Hochpunkte und 
grossmassstäbliche Volumen mit mehrheitlich gewerblicher 
und dienstleistungsorientierter Nutzung geprägt.

 - einer Stadtebene zwischen Luzernerstrasse und Arsenal-
strasse (SüdAllee), die die Logik des Vertiefungsgebietes 
I weiterführt und abschliesst. Diese Stadtseite ist durch 
kleinteilige Volumen geprägt, deren Nutzung zur Luzerner-
strasse durch Gewerbe und Dienstleistungen bestimmt wird, 
während zur SüdAllee das Wohnen dominiert, Bebauung 
und Grün sich zunehmend verschränken.

Schaffung eines prägnanten Stadteingangs Luzern / Kriens
 - akzentuiert durch drei Hochhäuser entlang der Langsäge-

strasse, die wichtige Merkpunkte im Stadtgefüge sind;
 - durch die Ausbildung einer Esplanade aus mehrfachen 

Baumreihen, die als Kopf des Autobahnparks eine identitäts-
stiftende Adresse für die Langsägestrasse und ein grüner 
Rücken für die Luzernerstrasse ist;

Vernetzung der beiden Stadtseiten in Nord-Süd Richtung
 - durch die Schaffung einer übergeordneten Veloverbindung 

Kupferhammer - Eichwilstrasse - SüdAllee - Promenade;
 - durch den Ausbau der Velo- und Fusswegeverbindung vom 

Sonnenberghang bis zur Promenade;
 - durch die Vernetzung der Alterssiedlung Eichhof mit der 

Promenade;
 - durch die Schaffung einer übergeordneten Velo- und Fuss-

wegeverbindung im Rahmen des Astra Projektes Bypass.

Ausgangslage

Ergebnisse

Ziele
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Entwicklungskonzept LuzernSüd

1:1'000

Gemeindeverband LuzernPlus
Thomas Glatthard (Gebietsmanager LuzernSüd)

Riedenmattstrasse 14
6031 Ebikon

Feldstrasse 133 - CH-8004 Zürich
t: 0041 (0)43 500 10 40 - f: 0041 (0)43 500 10 49

Freihofweg 9 - CH-5000 Aarau
t: 0041 (0)62 823 78 68 - f: 0041 (0)62 823 78 69

städtebauliche Richtlinien Vertiefungsgebiet I

Projektteam LuzernSüd:

ernst niklaus fausch
                architekten eth/sia gmbh

11.11.2013 11.11.2013 ab lf/uf .84/1.18

Vulkanstrasse 120 - CH-8048 Zürich
t: 0041 (0)43 336 60 70 - f: 0041 (0)43 336 60 80

Schweingruber Zulauf
                Landschaftsarchitekten BSLA

Bärenstutz 11K - CH-3110 Münsingen
t: 0041 (0)31 721 96 39

Bürokobi GmbH
                Verkehrsplanung

Freiraumverbindung

Erschliessungsverbindung

Aufweitung Autobahnpark (Lage schematisch)

1 Baubereich mit Baubereich-Nr.

Baubereich mit Sondernutzung

Baubereich mit ca. 0 - 30% Wohnen

Baubereich mit ca. 20 - 60% Wohnen

Baubereich mit ca. 40 - 80% Wohnen

Baubereich mit Hochpunkten bis zu 45m

Baubereich mit Hochhäusern bis zu 60m

Gebäude müssen mind. mit einer Ecke an die 
Pflichtbaulinie stossen

Pflichtbaulinie: Gebäude müssen Pflichtbaulinie 
mind. zu 60% baulich besetzen

mögliche Schulstandorte

Baubereichsinterne LV-Verbindung

lokale, öffentliche LV-Verbindung in 
Freiraumverbindung

übergeordnete LV-Verbindung: Promenade

Erschliessung Baubereich MIV 
über Stichstrassen

Buslinie

Adressbildung zur SüdAllee 

Gewährleistung Zugänglichkeit Promenade

Querung zur Allmend

Baubereiche

Freiräume und Erschliessung

Studienauftrag LuzernSüd
Eichhof - Schlund

Entwicklungskonzept LuzernSüd | Überarbeitung Studienauftrag | 11.November 2013
LuzernPlus Gebietsmanagement LuzernSüd_http://www.luzernsüd.ch 13

A | Zusammenfassung | Entwicklungskonzept LuzernSüd (Folgeauftrag)
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setzungsstrategie

geplante räumliche und strukturelle Präzisierungen 

des Entwicklungskonzepts LuzernSüd

Vertiefungsgebiete

Vertiefungsgebiet I Nidfeld
Eichwilstrasse bis Mattenplatz
Sommer/Herbst 2013

Vertiefungsgebiet II
Eichhof/ Anschluss A2/ Luzernerstr.
Bearbeitungszeitraum 2014

Vertiefungsgebiet III
Horw See/ HSLU/ S-Bahn-Haltestelle
Bearbeitungszeitraum 2014/15

Vertiefungsgebiet IV
Schlund/ Grabenhof/ Schweighof/ 
Schällenmatt
Bearbeitungszeitraum 2015/16

Vertiefungsgebiet V
Achse Pilatus bis Horw Mitte
Bearbeitungszeitraum 2015-17

lineare Strukturelemente

SüdAllee

Autobahnpark

Promenade

Entwicklungskonzept
Stadtraum

Vertiefungsgebiet I
Nidfeld
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Teil Siedlung und Verkehr   
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Die effektiven Belastungen sind anschliessend dem gemäss Grundkonzept 
Verkehr definierten Belastbarkeiten pro Streckenabschnitt gegenüberzustel-
len und ins Modell einzuarbeiten (???). Aus dieser Gegenüberstellung resultie-
ren anschliessend wichtige Rückschlüsse über vorhandene resp. fehlende 
Reserven im Strassennetz. 

 

3.4.2 Behinderungen MIV, Reisezeit MIV 

Auf ausgewählten Routen sollen GPS-Fahrten im Ist-Zustand vorgenommen 
werden. Mit den speziell ausgestatteten GPS-Fahrzeugen wird die Reisege-
schwindigkeit resp. der Reisezeitverlust für den MIV aufgezeichnet. Bei Bedarf 
können diese Fahrten zu späteren Zeitpunkten wiederholt und die Reisege-
schwindigkeit sowie der Reisezeitverlust für den MIV verglichen werden. Dies 
gibt Aufschluss über der Entwicklung des Verkehrsflusses und über Knoten / 
Strecken mit Kapazitätsproblemen. (Anhang B) 

Die nachfolgende Grafik zeigt die Routen, die mittels GPS-Messungen im Ist-
Zustand aufgenommen werden sollen. Die grüne Strecke umfasst die Hor-
werstrasse und die Kantonsstrasse. Die orange Strecke umfasst ein Abschnitt 
der Luzernerstrasse, die Eichwilstrasse, ein Teil der Arsenalstrasse, die Nid-
feldstrasse und die Ringstrasse. 

 

Abbildung 6:Ausgewählte Strecken für die Rückstausituation und GPS-Fahrten 

 

Grundkonzept Verkehr

Vertiefungsgebiet II
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Monitoring & Controlling

Vertiefungsgebiet IV
Schlund, Grabehof, 
Schällenmatt
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Einleitung | Ausgangslage

Entwicklungskonzept LuzernSüd

LuzernSüd stellt ein dynamisches, gemeindeübergreifendes 
Stadtgebiet von Luzern, Horw und Kriens dar, dessen Entwick-
lungspotential gross ist. Zahlreiche Entwicklungs- und Baupro-
jekte sind geplant oder bereits in Gange. Um eine Kohärenz 
zwischen den einzelnen Projekten zu schaffen, bedarf es einer 
übergeordneten Sichtweise, welche das Gebiet als eigenen 
Stadtteil betrachtet. Dafür haben sich die beteiligten Projekt-
partner, die Stadt Luzern und die Gemeinden Horw und Kriens, 
als Teil des Gemeindeverbands Luzern Plus zu einer engen 
Zusammenarbeit und einer kooperativen Entwicklung des 
Stadtraumes LuzernSüd zusammengefunden. 

Aufbauend auf den Ergebnissen eines Studienauftrags hat das 
Team LuzernSüd im Sommer/Herbst 2013 ein Entwicklungs-
konzept für LuzernSüd erarbeitet. Im Herbst 2013 haben die 
für die Projektorganisation von LuzernSüd zentralen Akteure 
– die Kerngruppe mit den VertreterInnen der verantwortlichen 
Verwaltungsstellen der drei Gemeinden sowie die Steuerungs-
gruppe – das Entwicklungskonzept gut geheissen. Es bildet die 
von allen Beteiligten akzeptierte Basis für die weiteren Pla-
nungsschritte.

Das Entwicklungskonzept beinhaltet
 - die Festlegung von räumlichen und strukturellen Schwer-

punkten: Definition von drei linearen Strukturelementen 
(SüdAllee, Autobahnpark, Promenade) und fünf Vertiefungs-
gebieten,

 - Festlegungen zum Verkehr,
 - Aussagen zur Nutzung und dem Charakter der unterschiedli-

chen Bereiche und Quartiere,
 - eine Priorisierung der nächsten Bearbeitungsthemen,
 - Aussagen zur Organisation und den Beteiligten.

Gemäss der Priorisierung wurde 2014 das Vertiefungsgebiet II 
präzisiert. Die Ergebnisse der Untersuchung mündeten in die 
vorliegenden stadträumlichen Richtlinien zum Vertiefungsge-
biet II, Stadtraum Luzernerstrasse.
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Nidfeld (Eichwilstrasse bis Mattenplatz)
Bearbeitungszeitraum 2013

Vertiefungsgebiete

I
Eichhof/Anschluss A2/Luzernerstrasse
Bearbeitungszeitraum 2014II

Achse Pilatusmarkt/Horw Mitte
Bearbeitungszeitraum 2015-17

III
Schlund/Grabenhof/Schweighof/Schällenmatt
Bearbeitungszeitraum 2015/16IV

V

Horw See/HSLU/S-Bahn-Haltestelle
Bearbeitungszeitraum 2014/15

1a Eichhof West und Süd

1b Schällenmatt

1c Schweighof

1d Sternmatt

1e Mattenhof I + II

1f Horw Mitte

2a Nidfeld

2b Grabenhof

2c Vorderschlund

2d Schlund/ewl

2e LUK-Center

2h Garage Epper/Amberg

mhs Musikhochschule Luzern

hslu Hochschule Luzern Erweiterung

 

konkrete Entwicklungsabsichten 
(gemäss  Themenplan Luzern Süd)

A0 Obergrundstrasse – Eichwilstrasse

A1 Eichwilstrasse – Arsenalkreisel

A2 Arsenalkreisel – Schweighofstrasse

A3 Schweighofstrasse – Ringstrasse

A4 Ringstrasse – Kantonsstrasse

A SüdAllee – Abschnitte

B0 Anschluss Luzernerstrasse

B1 Arsenal/Nidfeld

B2 Schlund

B3 Pilatusmarkt

B4 Spiertunnel

B Autobahnpark – Abschnitte

C Promenade

D Achse Horw Mitte / Pilatusmarkt

E historische Dorfachse Kriens / Horw

F Achse Horw / See

G Verkehrsspange Süd

H Luzernerstrasse

lineare Strukturelemente

 Mattenplatz

Strategische Orte

Entwicklung 
vereinbaren

Leitlinien der 
Entwicklung 
festlegen

Entwicklung 
aktiv steuern

Entwicklung
beobachten und
anpassen 

Konzept - Ebene

Projekt - Ebene

Themenbezogene Bearbeitung:
- Gesamtprozesssteuerung
- Koordination
- übergeordnete Planungen (gemeindeübergreifend)
- Abgleich Nutzung/Erschliessung
- Verkehrsmanagement
- UVP/Ersatzmassnahmen

LuzernSüd, Projektorganisation (Beschluss Steuerungsgruppe 11. November 2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steuerungsgruppe LuzernSüd  
 
Präsident LuzernPlus 
Verterter Kriens, Horw, Luzern 
Vertreter Kanton Luzern 
Vertreter LuzernPlus 
Vertreter Verkehrsverbund Luzern 
Vertreter Wirtschaftsförderung 
Experte Städtebau 
Gebietsmanager LuzernSüd 

Kanton Stadt Luzern Gemeinde Kriens Gemeinde Horw 

Kerngruppe 
 
Gebietsmanager LuzernSüd, Leitung 
 
Projektteam LuzernSüd: 
ernst niklaus fausch architekten 
Schweingruber Zulauf Landschaftsarchitekten 
Verkehrsplanung Bürokobi 
Fahrländer Partner AG, Raumentwicklung 
 
Fachliche Vertreter der Projektgruppen 
Verkehr, Städtebau/Landschaft und Energie 
von Kriens, Horw, Luzern 
Vertreter vif 
Vertreter LuzernPlus 
Vertreter Verkehrsverbund Luzern 
Regionalplaner 
 
Weitere VertreterInnen Gemeinden, Beirat Städte-
bau sowie Amts- und Fachstellen und Partner nach 
Bedarf und Traktanden 

Einzelne Projekte Einzelne Projekte Einzelne Projekte 

Beirat Städtebau 
 
Monika Jauch-Stolz, Luzern (Präs.) 
Tomaso Zanoni, Zürich 
Armando Meletta, Luzern 
Pierre Feddersen, Zürich 
Markus Reichenbach, Bern 
Beat Nipkow, Zürich 
Vertreter Kriens, Horw, Luzern 
Gebietsmanager LuzernSüd 
 
VertreterInnen aus der Kerngruppe 
je nach Traktandum 

Kommunikation 
Öffentlichkeitsarbeit, Medien 
 
Gebietsmanager LuzernSüd 
Vertreter Kriens, Horw, Luzern 
und LuzernPlus 
künzli communication 
 
 
Projekt- u. Partizipations-
prozessee (projektabhängig) 
 
Gebietsmanager LuzernSüd 
ProjektleiterIn des Projekts 
Projektteam LuzernSüd 

Projektgruppe 
Städtebau/Landschaft 

Vertreter Stadt Luzern, Leitung 
Vertreter Gemeinde Kriens 
Vertreter Gemeinde Horw 
Gebietsmanager LuzernSüd 
Städtebau/Landschaft Projektteam 
 

Projektgruppe Energie 

Vertreter Gemeinde Kriens, Leitung 
Vertreter Stadt Luzern 
Vertreter Gemeinde Horw 
Vertreter LuzernPlus  
Gebietsmanager LuzernSüd 
Regionalplaner 
 

Projektgruppe Verkehr 

Vertreter Gemeinde Kriens, Leitung 
Vertreter Stadt Luzern 
Vertreter Gemeinde Horw 
Vertreter vif 
Vertreter VVL 
Gebietsmanager LuzernSüd 
Vertreter Projektteam 
 
 

Weitere Projekte Weitere Projekte 

Planungen/Projekte
initiieren

Planungen 
vorantreiben

Projekte 
umsetzten

Projektbezogene Bearbeitung:
- planerische Projekte: BZR - Revision, 

  Sondernutzungsplanungen
- Arealplanungen
- Projektentwicklung + Realisierung:

  Infrastruktur, Hochbau, Freiraum
 

Entwicklungskonzept 
behördenverbindlich

gemeindeübergreifende 
Richtplanung und Projekte

Steuerungsinstrumente Wirkungsanalyse
Zielkorrekturen

Planungen 
vorantreiben

Projekte 
umsetzten

Planungen 
vorantreiben

Projekte 
umsetzten

Planungssicherheit 
für bestehende Projekte
kongruent mit 
Entwicklungsprojekt

Rahmenbedingungen für
zukünftige Projekte

Rahmenbedingungen für 
zukünftige Projekte

Rahmenbedinungen für 
zukünftige Projekte

Austausch/Koordination

Monitoring/Controlling

baureife Areale und Projekte sind realisiert:
- Musikhochschule in Verbindung mit Südpol
- Areal LoMa (Nidfeld)
- Areal Sternmatt/Mattenhof I  und attraktiver 

Bahnhofplatz
Das Hochhaus als neuer Merkpunkt und Anlass für 
das Vorantreiben der Entwicklung Mattenplatz/ 
Mattenhof

- Areal Horw-Mitte, Aufwertung Promenadenweg/ 
Ringstrasse

- Wohnbebauungen Schällenmatt und Schweighof, 
Aktivierung und Aufwertung bestehende 
Autobahnüberdeckung 

Der Luzerner/Krienser Teil der Promenade ist realisiert, im 
Abschnitt Horw führen gezielte Pflegemassnahmen zur 
Aufwertung.
Im Autobahnpark verbindet ein provisorischer Weg die 
bestehenden Teilstücke. Verschiedene Ausrüstungs- 
elemente unterstützen temporäre Nutzungen.
Vorsorglich kann an der Veilchenstrasse eine Parzelle für 
die zukünftige Südallee gesichert werden.

Das  Entwicklungskonzept LuzernSüd und die 
Städtebaulichen Richtlinien Vertiefungsgebiet I sind von 
den Gemeinden zur Kenntnis genommen.
Zahlreiche Teilplanungen unterschiedlicher Akteure laufen 
auf Basis des übergeordneten Entwicklungskonzeptes, z.B.:
- Arealplanung Epper/Amberg
- Teilrevision des Bau- und Zonenreglements Kriens im 

Perimeter gem. Artikel 20
- Arealplanung Mattenplatz Süd (Heggli und Autorama)
- Arealplanung Schlund/ewl
- Quartier – und Erschliessungsplanung Hinterschlund
- Entwicklungskonzept Campus HSLU 
- Teilabschnitte der Südallee zwischen Eichwilstrasse und 

Mattenplatz und zwischen Ringstrasse und Horw See

Eine Mobilitätsberatung unterstützt Gemeinden und Private 
bei neuen Projekten.
Schrittweise wird das Verkehrsmanagement eingeführt. 

Massnahmen 
- Robustheit des Entwicklungskonzeptes prüfen

(Entwicklungsszenarien testen)
- Übergeordnete Entwicklungsplanung möglichst früh 

vorantreiben
- Steuerungsinstrumente bereit stellen 

(Monitoring/Controlling)
- möglichst baldiger Start mit Monitoring und Controlling
- die öffentliche Diskussion über die Entwicklungsziele 

von LuzernSüd lancieren (Kommunikation/Mitwirkung)

Bebauung:
- Planungssicherheit für bestehende Planungen herstellen
- Kongruenz Entwicklungskonzept / bestehende 

Planungen 
- Schlüsselprojekte priorisieren

Freiräume:
- Etablierung SüdAllee vorantreiben
- Grünraum-Vernetzung verbessern
- Wegverbindungen - auch provisorische - ermöglichen
- Bestehende Freiräume pflegen, aufwerten

Verkehr:
- PP-Bewirtschaftung und Zurückhaltung bei der 

Bewilligung neuer PP
- Fahrtenbegrenzung bei Neubauprojekten
- Sicherstellen der fahrplangerechten Abwicklung des 

Busverkehrs in Koordination zum S-Bahnverkehr 
(Ausbau SüdAllee Abschnitt Nord mit zusätzlichen 
separaten Busspuren)

- Stärkung Langsamverkehr 
- Planung des Verkehrsmanagement/Pförtneranlagen

Umsetzungsstrategie | Entwicklungsszenario

Kurzfristig Mittelfristig Langfristig
Das Quartier Nidfeld ist fast vollständig bebaut. Eine 
vielfältige urbane Nutzungsmischung schafft Synergien 
und garantiert, dass verschiedene Aktivitäten zu allen 
Tageszeiten stattfindet.
Eine Fussgängerbrücke verbindet die beiden Seiten der 
Dorfachse.

In den neuen Wohngebiete im Schlund–Kuonimatt sind 
Wohnungen für unterschiedliche Zielgruppen entstanden. 
Das Miteinander verschiedener Nutzergruppen bietet 
Gewähr für ein attraktives Quartierleben. Die Grünraum- 
vernetzung ist parallel zu den Gebietsentwicklungen 
vervollständigt worden.

Pilatusmarkt und Zentrum Horw sind zusammen- 
gewachsen. Auf der Nordseite des Steinibachs ist eine neue 
Adresse für die Gewerbe- und Einkaufsnutzungen 
entstanden.

Das HSLU hat mit dem neuen Hauptgebäude bei der 
S-Bahnstation Horw-Süd eine neue Adresse erhalten. Am 
See wird schrittweise der Seepark realisiert.

Der Autobahnpark ist als durchgehender linearer Freiraum 
realisiert.

Die SüdAllee ist für den Bus- und Langsamverkehr 
durchgehend installiert. Auch im Mittelteil konnte das 
Gestaltungskonzept etappenweise umgesetzt werden.

Der Seepark ist für die Anwohner von LuzernSüd und für 
den Tourismus zu einem attraktiven Anziehungspunkt 
während aller Jahreszeiten geworden.

Die Bahnstation Horw-Süd ist in Betrieb mit einem Takt von 
7.5 Minuten. Die attraktive S-Bahn trägt in Zukunft eine 
Hauptlast der Mobilität. Mit der neuen S-Bahnstation kann 
im Umkreis von 300m eine sehr gute Erschliessung erreicht 
werden. 

Die Neuorganisation der Buslinien und die Einführung der 
Ringlinie und deren Verknüpfung mit der S-Bahn erlaubt 
das verkehrsverträgliche Umsetzen der neuen Nutzungen 
und das Setzen der neuen Akzente.

Für den Langsamverkehr bestehen auf dem gesamten 
Basisnetz attraktive Wegverbindungen. Insgesamt 
durchzieht LuzernSüd ein feinmaschiges Wegnetz für 
Fussgänger und Radfahrer. Kurze Distanzen im Alltag von 
LuzernSüd werden gewohnheitsgemäss durch den LV 
abgedeckt.
	  

Bebauung und Freiraum

Verschiedene Teilplanungen können erfolgreich 
abgeschlossen werden. Auf Grund der Initiative privater 
Eigentümer und Investoren werden Umnutzungen und 
Bebauungen realisiert, z.B.:
- Im  Nidfeld ist ein neues, gemischt genutztes Quartier 

mit attraktiven, kulturellen Schwerpunkten am 
Entstehen: dichte Baufelder mit Gewerbe- und 
Wohngebäuden

- Die bauliche Verdichtung um den Mattenplatz wird 
weiter vollzogen. Der Mattenplatz wird umgestaltet.

- Studien zur Aufwertung des Bahnhof Mattenhof Ost 
werden gestartet.

- Die Verdichtung zwischen Pilatusmarkt und Zentrum 
Horw ist durch die massvolle Aufzonung in Schwung 
gekommen: Diverse Projekte auf Parzellen 

- Im Hinterschlund konnte ein Baufeld mit einer in Bezug 
auf Nachhaltigkeit beispielhaften Wohnüberbauung 
realisiert werden, in weiteren Baufeldern laufen 
Konkurrenzverfahren 

- Der Campus wird in Richtung Zentrum Horw erweitert 
- Schrittweise Umsetzung des Entwicklungskonzeptes 

Mitte

Auch der Horwer Teil der Promenade ist realisiert.
Im Perimeter des Autobahnparkes können verschiedene 
Aktivitäten etabliert und gestalterische Aufwertungen 
umgesetzt werden. 
Parallel zu den Arealbebauungen entstehen weitere 
Querverbindungen.

Der MIV wird auf einem Niveau stabilisiert, welches mit der 
Kapazität des Strassennetzes verträglich ist. 
Für die SüdAllee wird ein Verkehrs-, Betriebs- und 
Gestaltungskonzept erarbeitet und in Teilabschnitten 
realisiert. Das Busnetz wird angepasst und die Frequenzen 
erhöht. 
Das Verkehrsmanagement inkl. Pförtneranlagen ist in 
Betrieb. Das Basisnetz wird im Zuge des Erneuerungszyklus 
für den Langsamverkehr attraktiver gemacht.
Die Planung des ÖV-Angebotes (Station Horw Süd, 
Intervall-Erhöhung S-Bahn) wird vorangetrieben.

Zahlreiche Teilplanungen unterschiedlicher Akteure laufen 
auf Basis des aktualisierten Entwicklungskonzeptes.

Massnahmen
- Entwicklungen aktiv steuern (Monitoring/Controlling)
- Auswirkungen der Entwicklung reflektieren und 

Zielsetzungen anpassen
- Die öffentliche Diskussion zum Entwicklungsprozess 

unterstützen und pflegen 

Bebauung:
- Private Entwicklungen fördern 
- Schlüsselprojekte priorisieren

Freiräume:
- Räumliche Kontrolle des öffentlichen Raumes mittels 

privater Verpflichtungen 
- Grünraumvernetzung verbessern, bestehende 

Freiräume pflegen und aufwerten 
- Prüfung LV-Brücke über Autobahn bei historischer 

Dorfachse
- Schaffung des Zugangs zum Seeufer bei Kantonsstrasse

Verkehr:
- Planung Erhöhung Durchfahrtswiderstand auf dem 

Basisnetz
- Lücke in der SüdAllee mit provisorischen Verbindungen 

schliessen
- Planung Ausbau des ÖV-Angebots 

(Station Horw-Süd, Intervall-Erhöhung S-Bahn).
	  

Verkehr

Bebauung und Freiraum

Verkehr

Bebauung und Freiraum

Verkehr

Das stadträumliche Entwicklungskonzept 
erlaubt eine Umsetzung in einzelnen 
Teilprojekten. Ausgehend von der 
bestehenden Bau- und Freiraumstruktur und 
den Eigentumsverhältnissen wird eine 
Strategie formuliert, die es ermöglicht, dass 
die Entwicklung durch die unter- schiedlichen 
Akteure gemäss Ihren Bedürfnissen innerhalb 
eines koordinierten Prozesses vorangetrieben 
werden können.

Es werden Leitlinien für die Entwicklung erarbeitet. Diese 

basieren einerseits auf der räumlichen Kontrolle des 

öffentlichen Raumes mittels privaten Verpflichtungen und 

Schlüsselprojekten und andererseits auf Anreizen zu einer 

privaten Entwicklung.

Prozess 
Der Prozessablauf erfolgt auf zwei Ebenen, der Konzept- 

Ebene und der Projekt-Ebene. 

Auf der Konzept-Ebene erfolgt vorwiegend die über- 

geordnete, themenbezogene Bearbeitung und die 

Gesamtprozesssteuerung sowie die übergeordneten 

Koordinationsaufgaben. 

Auf der Projekt-Ebene werden die Teilplanungen und 

Projekte gemäss den Bedürfnissen von Akteuren in 

unterschiedlichen Projektorganisationen vorangetrieben. 

Erkenntnisse aus der Projekt-Ebene werden in der 

Konzept-Ebene reflektiert und mit dem Monitoring und 

Controlling gesteuert.

Abstimmung Nutzungen und Verkehr
Das systematische Monitoring und Controlling als 

Steuerungsinstrument zeigt den Freiraum für neue 

Nutzungen auf und stellt sicher, dass rechtzeitig „push and 

pull“-Massnahmen ergriffen und umgesetzt werden, damit 

das Verkehrsaufkommen des MIV die Belastbarkeitsgrenze 

nicht übersteigt.

Projektorganisation
Die Steuerungsgruppe ist als Strategieorgan verantwortlich 

für das aktive Steuern der Entwicklung in Luzern Süd 

gemäss Entwicklungskonzept.

Die Aufgaben des Gebietsmanagers bestehen darin, die 

Entwicklung in LuzernSüd im Sinne der Entscheide der 

Steuerungsgruppe voranzutreiben.

Der Beirat Städtebau setzt sich aus unabhängigen 

Fachleuten zusammen und unterstützt quasi als „gutes 

Gewissen“ die Steuerungsgruppe beim Umsetzen des 

Entwicklungskonzepts im Sinne der Qualitätssicherung.

 

Die Gruppe Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Medien 

besteht aus den Kommunikationsverantwortlichen der drei 

Gemeinden, dem Gebietsmanager und dem beauftragten 

Büro und erarbeitet das Konzept für die Kommunikation 

und Öffentlichkeitsarbeit nach Aussen und Innen.

Für das Monitoring und Controlling ist die Kerngruppe 

verantwortlich.

Die Kerngruppe stellt die Koordination der Arbeiten in den 

drei Projektgruppen auf der Projektebene in strategischer, 

fachlicher, zeitlicher und finanzieller Hinsicht sicher. 

Das Team enf/sz/bk begleitet die Kerngruppe und 

unterstützt diese bei der fachlichen Koordination.

Umsetzungsstrategie

Entwicklungsszenario

Abgleich mit Aggloprogramm pendent

Abgleich mit Aggloprogramm pendent

Abgleich mit Aggloprogramm pendent

Verfasser: ernst niklaus fausch architekten eth sia, Zürich | schweingruber zulauf landschaftsarchitekten bsla, Zürich | bürokobi gmbh, Münsingen | Fahrländer Partner, Zürich
Entwicklungskonzept LuzernSüd | Überarbeitung Studienauftrag | 11.November 2013
Auftraggeber: LuzernPlus Gebietsmanagement LuzernSüd_http://www.luzernsüd.ch
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Grundkonzept Verkehr

Das im Frühjahr 2014 von LuzernPlus in Auftrag gegebene 
Grundkonzept Verkehr stellt das notwendige Pendant zum 
Entwicklungskonzept LuzernSüd dar. Der Verkehr spielt bei der 
Umsetzung der Ziele einer verdichtenden Siedlungsentwick-
lung nach Innen eine entscheidende Rolle. Gemäss dem Leit-
bild LuzernSüd soll die zukünftige Siedlungsentwicklung ohne 
den Ausbau des Strassennetzes erfolgen (mit Ausnahme des 
Nationalstrassennetzes). Für die Entwicklung von LuzernSüd 
gilt somit der Grundsatz einer angebotsorientierten Verkehr-
splanung. Die Umsetzung dieses Grundsatzes erfolgt mit der 
3V-Strategie:

 - Verkehr vermeiden
 - Verkehr verlagern
 - Verkehr verträglich gestalten.

Das Strassennetz ist bereits heute teilweise nahe an der Kapa-
zitätsgrenze. Dies bedeutet, dass das zusätzliche MIV-Aufkom-
men aus den Entwicklungsarealen möglichst minimiert werden 
soll. Es ist ein verknappender Umgang mit neuen Parkplätzen 
gefordert, denn jeder zusätzliche Parkplatz geniert auch zusätz-
liche MIV-Fahrten. Im Grundkonzept Verkehr wird aufgezeigt, 
wie künftig die Anzahl neuer Parkplätze berechnet werden soll. 
Aufgrund der beschränkten Reserven für zusätzlichen Autover-
kehr im Strassennetz muss das künftige Verkehrsaufkommen 
aus den Entwicklungsarealen vor allem mit dem öffentlichen 
Verkehr und mit dem Fuss- und Veloverkehr abgewickelt wer-
den. Entsprechend sind der öffentliche Verkehr sowie der Fuss- 
und Veloverkehr aktiv zu fördern.

Um die Funktionalität der Verkehrsinfrastrukturen und der 
Verkehrsangebote zu gewährleisten sowie die Einhaltung der 
Belastbarkeitsgrenzen sicherzustellen, bedarf es eines umfas-
senden Monitoring und Controllings. 

Die Aussagen des Grundkonzepts Verkehr zum MIV, Fuss- und 
Veloverkehr, öffentlichen Verkehr, zur Parkierung, zum Ver-
kehrs- und Mobilitätsmanagement sind für das Vertiefungsge-
biet II wegleitend.

Das Grundkonzept Verkehr wird Ende 2015 den Parlamenten 
der beteiligten Gemeinden zur Kenntnisnahme und Zustim-
mung vorgelegt.

 Seite 66 von 99

Auszug aus dem Grundkonzept Verkehr
Grafik zum Verkehrsmanagement
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Vertiefungsgebiet II

Das Vertiefungsgebiet II ist eine strukturelle Schlüsselstelle und 
ein funktionales Scharnier innerhalb von LuzernSüd. Es bildet 
den nördlichen Auftakt des gemeindeübergreifenden Stadtteils 
und stellt gleichzeitig entlang der Luzernerstrasse die stadt-
räumliche Eingangssituation für Luzern bzw. Kriens dar. Die 
im Entwicklungskonzept LuzernSüd vorgeschlagenen linearen 
Strukturelemente - Autobahnpark, SüdAllee und Promenade 
- nehmen hier ihren Anfang. Sie strukturieren als identitäts-
stiftendes Rückgrat LuzernSüd in Nord-Süd-Richtung und 
ermöglichen verschiedene Erschliessungsgeschwindigkeiten 
und -qualitäten.

Das Vertiefungsgebiet II bildet den Übergang zwischen Luzern 
und Kriens. Es ist geprägt durch eine heterogene Ansammlung 
aus Wohnbauten, Industrie- und Gewerbenutzungen, die durch 
übergeordnete Verkehrsinfrastrukturen dominiert wird. Die 
Luzernerstrasse stellt die zentrale Ortsdurchfahrt von Kriens 
sowie die Verbindungsachse zwischen Kriens und Luzern dar. 
Darüber hinaus ist sie die Anschlussstelle zur Autobahn A2. Als 
mehrspurige, West-Ost verlaufende, übergeordnete Stadtstras-
se teilt sie das Vertiefungsgebiet II mittig und bildet zusammen 
mit der sie oberirdisch kreuzenden, Nord-Süd verlaufenden A2 
ein prägnantes, städtebaulich trennendes Strassensystem. Die 
A2 dominiert das Gebiet nicht nur durch ihre Hochlage, son-
dern ebenso durch ihre Abfahrten sowie Ein- und Ausfahrten in 
den Sonnenbergtunnel.

Historisch eine Randlage von Kriens und Luzern, wirkt das 
Gebiet peripher, obwohl es sich im Zuge des Wachstums von 
Stadt und Gemeinde und ihrer strukturellen Verflechtungen 
heute in zentraler Lage des gemeinsamen Agglomerationsrau-
mes befindet.

Entwicklungskonzept LuzernSüd

Vertiefungsgebiet II

Promenade

SüdAllee

Autobahnpark
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Das übergeordnete Ziel der Studie zum Vertiefungsgebiet II 
war es, integrale stadträumliche Spielregeln und verkehrliche 
Konzeptideen aufzuzeigen, mit denen

 - das Vertiefungsgebiet II zu einer prägnanten, stadträumli-
chen Eingangssituation in den neuen Stadtteil LuzernSüd 
entwickelt werden kann;

 - das Vertiefungsgebiet II als funktionaler und stadträumlicher 
Übergang zwischen Luzern und Kriens entwickelt werden 
kann; 

 - die Luzernerstrasse von einer übergeordneten, linearen 
Infrastruktureinheit zum Stadtraum mit eigenen charakte-
ristischen und identitätsstiftenden Qualitäten transformiert 
werden kann.

Ziel ist es mit stadträumlichen Richtlinien den verschiedenen 
Planungsakteuren konkrete Handlungsempfehlungen an die 
Hand zu geben, mit denen

 - die Bedürfnisse privater Grundeigentümer und die Pla-
nungsabsichten der öffentlichen Hand aufeinander abge-
stimmt und präzisiert werden können;

 - Schnittstellen zu tangierenden Verkehrsprojekten der öffent-
lichen Hand berücksichtigt werden;

 - Schnittstellen zu angrenzenden Gevierten oder Elementen 
berücksichtigt werden;

 - eine gesamthafte Betrachtung des öffentlichen Raumes und 
seine übergeordnete Gestaltung gewährleistet ist;

 - die Schaffung von Aneignungs- und Nutzungsqualitäten des 
öffentlichen Raumes gewährleistet ist.

In den nachfolgenden stadträumlichen Richtlinien werden die 
Begriffe Geviert und Element verwendet. 
Ein Geviert ist ein Teil der Stadt, der strukturell, funktional und 
typologisch eine Einheit bildet bzw. durch ähnliche Qualitäten 
oder Defizite geprägt wird. Die Einteilung des räumlich und 
funktional fragmentierten Gebietes in Gevierte erlaubt es, 
die übergeordneten Zielsetzungen in überschaubare Betrach-
tungsperimeter weiter zu entwickeln. Für die Erarbeitung von 
Planungsinstrumenten ist daher das bezeichnete Geviert als 
Planungsperimeter verpflichtend.
Für die Festlegungen im öffentlichen Raum wird der Begriff 
Element verwendet. Elemente sind Freiraum- und Verkehrs-
strukturen, die das Gebiet gesamthaft gliedern und ihm Form 
geben. Für die weiteren Planungsschritte bilden die Elemente 
den jeweiligen Betrachtungsperimeter. Sie gewährleisten die 
wichtige strukturelle und funktionale Vernetzung des Vertie-
fungsgebietes II mit den im Entwicklungskonzept formulierten 
stadträumlichen und verkehrlichen Qualitäten.

Zielsetzungen

Begriffsbestimmungen
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Partizipationsprozess
Gebietsmanagement

Projektprozess
Team LuzernSüd (TLS)

Gesamtprozess
Gebietsmanagement

Vorbereitung
Programmbeschrieb

Grundlagen 
Konzeptansätze

Projektgruppen
Verkehr
Städtebau/Landschaft

Eigentümer / Begleitung

Anpassung Auftragsdefinition

Vertiefung

Überarbeitung
Anpassungen

Entwurf

Verabschiedung
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Kerngruppe

Beirat Städtebau

Eigentümer / Begleitung

Informieren

Bedürfnisse abholen, auswerten und abwägen

Projektgruppen
Verkehr
Städtebau/Landschaft

Informieren

Reaktionen sammeln und abwägen

Projektgruppen
Verkehr
Städtebau/Landschaft

Einwohnerräte / Stadtrat
Öffentlichkeit / Eigentümer

Steuerungsgruppe

Qualitätssicherung

Jour Fix 11.03.14
Jour Fix 15.04.14

Jour Fix 20.01.14

Sitzung 03.02.14

Sitzung 19.05.14

Kerngruppe

Beirat Städtebau

Steuerungsgruppe

Qualitätssicherung

Bereinigte Version

Jour Fix 10.06.14
Jour Fix 26.08.14

Sitzung 17.09.14

Kerngruppe

Kerngruppe

Beirat Städtebau

Steuerungsgruppe

Jour Fix 28.01.15

Jour Fix 30.06.15

Sitzung 07.09.15

Kerngruppe

Beirat Städtebau

Steuerungsgruppe

Sitzung 04.02.14

Sitzung 25.03.14

Sitzung 02.09.14
Sitzung 04.11.14
Sitzung 09.12.14

Qualitätssicherung

Sitzung 03.02.15

Sitzung 30.01.14 | 27.03.14

Sitzung 25.03.14 | 09.05.14

Sitzung 10.06.14 | 21.08.14

Sitzung 30.06.14  | 26.08.14

Sitzung 23.02.15

Sitzung 13.01.15

Vernehmlassung
September - Dezember 2014

Nachhaltigkeitsbeurteilung
Januar - April 2015

Eigentümerkonferenz 18.09.14

Eigentumerkonferenz 16.04.14
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Im Herbst 2013 beschliesst die Kerngruppe die Durchführung ei-
ner Studie zum Vertiefungsgebiet II, Stadtraum Luzernerstrasse, 
mit der das Entwicklungskonzept LuzernSüd präzisiert werden 
soll. Im Januar 2014 verabschieden die entsprechenden Gremi-
en von LuzernSüd den Programmbeschrieb. Das Team Luzern-
Süd schlägt einen Bearbeitungszeitraum von 9 Monaten vor. 

Grundlagen für die Bearbeitung bildeten:
 - das Leitbild LuzernSüd vom Dezember 2010
 - die Resultate des Studienauftrags des Teams LuzernSüd 

vom Januar 2013
 - das Entwicklungskonzept LuzernSüd vom September 2013
 - die städtebaulichen Richtlinien zum Vertiefungsgebiet I vom 

September 2013
 - der Programmbeschrieb zum Vertiefungsgebiet II, Stadtraum 

Luzernerstrasse vom Januar 2014
 - das im Aufbau befindliche Grundkonzept Verkehr
 - bestehende Planungen und Projekte

In einer ersten Phase wird eine Analyse der Stärken und 
Schwächen des Gebietes vorgenommen und es werden erste 
Konzeptansätze formuliert. Im April werden die Eigentümer 
über die ersten Ergebnisse informiert. Ihre Bedürfnisse und 
Entwicklungsabsichten werden eingeholt und im weiteren Bear-
beitungsprozess berücksichtigt. 
Die Bearbeitung erfolgt in enger Abstimmung mit den Projekt-
gruppen Verkehr und Städtebau/Landschaft. Zwischenstände 
werden dem Beirat Städtebau und der Kerngruppe vorgestellt.

In einer zweiten Phase werden die Ansätze zu integralen 
stadträumlichen Spielregeln und verkehrlichen Konzeptideen 
vertieft. Anregungen der Projektgruppen werden in einem roll-
enden Verfahren in die Studie eingearbeitet. Im September geht 
ein Vorabzug der stadträumlichen Richtlinien zur Vernehmlas-
sung an die entsprechenden Fachstellen der Gemeinden Kriens 
und Horw, der Stadt Luzern sowie dem Kanton. Gleichzeitig 
werden im September 2014 die Eigentümer im Vertiefungsge-
biet II über die Ergebnisse informiert. 

Die Vernehmlassung der stadträumlichen Richtlinien zum 
Vertiefungsgebiet II wurde Ende 2014 abgeschlossen. Die über 
fünfzig eingereichten Anregungen und Ergänzungen zeugen 
von einer konstruktiven und lebendigen Auseinandersetzung 
mit diesem, für LuzernSüd wichtigen Gebiet. 
An der Vernehmlassung beteiligt waren:

 - Gemeinde Kriens: Baudepartement und Umweltdepartement
 - Gemeinde Horw: Baudepartement
 - Stadt Luzern: Stadtentwicklung, Städtebau, Umweltschutz, 

Tiefbauamt

Januar Start der Studie

Eigentümerkonferenz April 2014

Eigentümerkonferenz 
September 2014

Vernehmlassung September bis 
Dezember 2014

Nachhaltigkeitsbeurteilung
Januar bis April 2015

 - Kanton Luzern: Denkmalpflege, Landwirtschaft und Wald 
(lawa), Verkehr und Infrastruktur (vif), Umwelt und Energie 
(uwe), Raum und Wirtschaft (rawi), Baubewilligungen

 - VVL
 - Astra
 - Beirat Städtebau
 - Herzog-Elmiger AG

Im Januar 2015 fand die Einarbeitung der Vernehmlassungs-
ergebnisse statt. Gleichzeitig startete ein zweistufiges Work-
shopverfahren zur Beurteilung der Nachhaltigkeit der stadt-
räumlichen Richtlinien zum Vertiefungsgebiet II. Ziel war das 
Aufzeigen von Optimierungsmöglichkeiten und Empfehlungen 
aus Nachhaltigkeitsperspektive. Die Nachhaltigkeitsbeurteilung 
weist auf drei Risiken hin:

 - Das Risiko des Überangebots an Arbeits- und Wohnflächen
 - Das Risiko von Mehrverkehr durch neue Arbeits- und Wohn-

flächen und den Bau des Bypasses
 - Das Risiko einer Verschlechterung des Investitionsklimas 

durch mehrheitlich top-down entwickelte planerische Vor-
gaben

Die Nachhaltigkeitsbeurteilung empfiehlt:
 - die Durchlässigkeit des Vertiefungsgebietes II in Nord-Süd 

und West-Ost Richtung für den Fuss- und Veloverkehr zu 
stärken

 - die Erreichbarkeit und Attraktivität der Freiräume zu verbes-
sern 

 - die Gestaltung zukünftiger öffentlicher Freiräume mit Blick 
auf alle Nutzende partizipativ zu entwickeln

 - die im Grundkonzept Verkehr vorgeschlagenen Massnah-
men zu institutionalisieren, um einer Überlastung des 
Gebietes durch Mehrverkehr entgegenzuwirken

Der vollständige Bericht der Nachhaltigkeitsbeurteilung ist 
diesen stadträumlichen RIchtlinien angehängt. Insofern sich 
die Beurteilung auf konkrete Gevierte und Elemente bezieht, 
sind ihre Empfehlungen in den jeweiligen Steckbriefen direkt 
vermerkt.

Die Ergebnisse der Studie „Vertiefungsgebiet II, Stadtraum 
Luzernerstrasse“ sind in diesem Bericht dokumentiert und 
werden 2015 den Parlamenten der beteiligten Gemeinden zur 
Kenntnisnahme und Zustimmung vorgelegt.
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Schaffung von zwei Stadtseiten mit eigenen 
stadträumlichen Qualitäten
Nördlich der Langsägestrasse entsteht eine Stadtkante, die den 
Hangfuss abschliesst. Diese Stadtseite ist durch Hochpunkte 
und grossmassstäbliche Volumen mit mehrheitlich gewerbli-
cher und dienstleistungsorientierter Nutzung geprägt.
Zwischen Luzernerstrasse und Arsenalstrasse (SüdAllee) 
entsteht eine Stadtebene, die die Logik des Vertiefungsgebie-
tes I weiterführt und abschliesst. Diese Stadtseite ist durch 
kleinteiligere Volumen geprägt. Während die Gebäude mit 
Gewerbe- und Dienstleistungsnutzungen zur Luzernerstrasse 
einen Lärmriegel bilden, kommt es Richtung SüdAllee zu einer 
Auflockerung und Differenzierung der Gebäudevolumen. Der 
Wohnanteil nimmt zu, Gebäude und Grünraum durchdringen 
sich zunehmend. Die heute unklar wirkenden Ränder zur Luzer-
nerstrasse und zur Arsenalstrasse (SüdAllee) werden geklärt.

Schaffung eines prägnanten 
Stadteingangs Luzern / Kriens
Die Stadtkante entlang der Langsägestrasse wird durch drei 
Hochhäuser akzentuiert. Sie bilden Merkpunkte am Stadtein-
gang von Luzern und Kriens. Mit der Schaffung einer prägnan-
ten Silhouette schliessen sie den Stadtteil LuzernSüd vor der 
Hangkante ab. Die Hochpunkte stellen eine visuelle Korrespon-
denz zu den geplanten Hochhäusern am Mattenplatz und in 
Horw Mitte dar.
Eine Esplanade aus mehrfachen Baumreihen bildet als Kopf 
des Autobahnparks eine identitätsstiftende Adresse für die Ge-
vierte nördlich der Langsägestrasse und einen grünen Rücken 
für die lärmige Luzernerstrasse.

Vernetzung der beiden Stadtseiten 
in Nord-Süd Richtung
Die funktionale und visuelle Vernetzung der beiden Stadtseiten 
wird durch drei wichtige, in Nord-Süd Richtung verlaufende 
Langsamverkehrs achsen gewährleistet.

 - durch die Schaffung einer übergeordneten Verbindung Kupfer-
hammer - Hofstetterstr. - Eichwilstr. - SüdAllee - Promenade;

 - durch den Ausbau der Velo- und Fusswegeverbindung Sche-
rensteig - Unterführung Luzernerstr.- Geviert G - Promenade;

 - durch die Vernetzung der Alterssiedlung Eichhof mit der 
Promenade.

Die Schaffung einer übergeordneten Fuss- und Veloverbindung 
im Rahmen des Astra-Projektes Bypass ist nur nötig, wenn eine 
signifikante Verbesserung und Aufwertung dieser Verbindun-
gen nicht möglich ist.
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Vernetzung
Hang - Ebene / Wald
Langsägestr. - Promenade - SüdAllee

Esplanade

Esplanade

Stadtkante
Stadteingang

grosse Volumen

Langsägestrasse
am Hangfuss

Hochpunkte

Stadtebene
Rand
kleinteilige Volumen
Promenade
SüdAllee
am Wald



LuzernSüd | Vertiefungsgebiet II | stadträumliche Richtlinien | Schlussversion 01.09.201520 | Konzeptionelle Richtlinien

Konzeptionelle Richtlinien | Stadtraum

LAngsägestrasse
Vernetzung von Kriens und Luzern in W-O Richtung 
Stadteingang | Stadtkante

SÜdAllee
Vernetzung von Luzern, Kriens, Horw in N-S Richtung
Stadtebene

SIchtachse
Visuelle Vernetzung von Hang und Ebene

Stadtstrasse mit Erschliessungsfunktion;

mehrfache Baumreihe als Esplanade und grüner Rücken zur Luzernerstrasse

Gestaltung des Strassenraumes bis zur Gebäudefassade

stadträumliche Kante (Pflichtbaulinie) zur Langsägestrasse 
Lage Hochhäuser als visuelle Merkpunkte

Adressierung Gebäude

Stadtstrasse mit Erschliessungsfunktion;

zweiseitige Baumreihe

Gestaltung des Strassenraumes bis zur Gebäudefassade

stadträumliche Kante (Pflichtbaulinie) zur SüdAllee; 
Lärmriegel zur Luzernerstrasse

Hochpunkte (max. 24m)

Adressierung Gebäude
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übergeordnete Freiraumelemente Luzern Süd

ESplanade
Kopf des Autobahnparks und Tor zu LuzernSüd

Adresse und Aufenthaltsraum, Adressbildung der Langsägestrasse

Retentionsflächen möglich, Platz für Pavillions und Gastronomie

SAlesiapark
Parkanlage

Parkanlage zur Naherholung, offen und von Luzernerstrasse einsehbar gestaltet

Die Integration von Retentionsflächen ist möglich, dies ist in der Projektierung 

des Bypass zu prüfen.

GRünverbindungen
Vernetzung der Grün- und Freiflächen

 

SOndernutzung
Fläche für Aktivitäten ohne dauernden Aufenthalt

Brückenplatz: Fläche unterhalb der Autobahn 

als Spiel- und Sportfläche, z.B. als Skatepark zu nutzen

NAturnahe Flächen
Vorrangflächen Ökologie

Die Grünflächen um das Infrastrukturbauwerk und die Überdeckung 

am Tunnelportal dienen als ökologischer Freiraum mit 

Vernetzungsfunktion.

Adressbildung Esplanade

Zugänge Autobahnpark

Die neuen und bestehenden Grünräume bilden einen Teil der regionalen 

Freiraumvernetzung.

SÜdallee

überregionale Adressbildung 

zweiseitige Baumreihe

EIchwilstrasse
Velo- und Fusswegeverbindung Kupferhammer - Hofstetter-/ Eichwilstrasse - 

SüdAllee - Promenade

3 Steckbriefnummer lineares Element
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Autobahn A2, Auf- und Abfahrten

übergeordnete Durchgangsstrassen

Quartiererschliessungsstrassen

Nebenstrasse als Sackgasse

Strasse gesperrt / aufgehoben

Für den motorisierten Individualverkehr gelten folgende Ziel-
setzungen:

 - sicherstellen, dass kein Rückstau auf das Autobahnnetz 
auftritt

 - gewährleisten der Funktionalität des Strassennetzes für den 
wirtschaftlich notwendigen motorisierten Individualverkehr

 - sicherstellen, dass die Belastung der Strassenabschnitte 
deren Belastbarkeit nach den Grundsätzen der angebotsori-
entierten Planung nicht überschreitet

 - sicherstellen einer flüssigen und verstetigten Abwicklung 
des motorisierten Individualverkehrs innerhalb des Vertie-
fungsgebietes und von LuzernSüd mithilfe eines schrittwei-
sen Aufbaus eines Verkehrsmanagementsystems

Weitere Informationen zum Thema motorisierter Individualver-
kehr finden sich im Grundkonzept Verkehr. Dieses ist auch für 
die Planungen im Vertiefungsgebiet II wegweisend.
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Autobahn A2, Auf- und Abfahrten

übergeordnete Durchgangsstrassen

konzeptionelle Richtlinien | Motorisierter Individualverkehr (MIV)

ungefähre Lage Spange Süd (Führung unterirdisch)

Autobahn A2, Auf- und Abfahrten

übergeordnete Durchgangsstrassen

Quartiererschliessungsstrassen

Nebenstrasse

Einfahrt  

gesperrt

Strasse gesperrt/aufgehoben

Fahrradwege

Buslinie

Fussweg

LKW

MIV mit Bypass
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Zur Förderung des Veloverkehrs werden folgende Zielsetzun-
gen und Massnahmen vorgeschlagen:

 - langfristiger Modal-Split-Anteil von 35% für den Velo -und 
Fussverkehr (in Bezug auf das innerhalb von LuzernSüd 
generierte Verkehrsaufkommen)

 - sicherstellen von direkten, attraktiven, sicheren und kom-
fortablen Wegen sowohl für geübte, schnelle als auch für 
unsichere Velofahrende (Alltagsverkehr, Freizeitverkehr)

 - Aufbau von Veloschnellverbindungen auf beiden Seiten des 
zb-Trassee in die Stadt Luzern sowie von Kriens nach Luzern 
via Langsägestrasse

 - ausreichende Zahl gedeckter Veloabstellplätze im unmittel-
baren Zugangsbereich an den Bushaltestellen des Vertie-
fungsgebietes II

 - ausreichendes Angebot an sicheren, gedeckten, gut zugäng-
lichen Veloabstellplätzen bei neuen Überbauungen (nahe an 
der Gebäudezugängen)

Weitere Informationen zum Thema Veloverkehr finden sich im 
Grundkonzept Verkehr. Dieses ist auch für die Planungen im 
Vertiefungsgebiet II wegweisend.

Velowege
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Velowegenetz mit Bypass
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Konzeptionelle Richtlinien | Fussverkehr

Für den Fussverkehr werden folgende Zielsetzungen und Mass-
nahmen zur besseren Vernetzung vorgeschlagen:

 - langfristiger Modal-Split-Anteil von von 35% für den Velo 
-und Fussverkehr (in Bezug auf das innerhalb von Luzern-
Süd generierte Verkehrsaufkommen)

 - sicherstellen von direkten, attraktiven, sicheren und komfor-
tablen Wege für den Fussverkehr (Kohärenz)

 - schaffen eines dichten Wegnetzes
 - erhöhen der Schulwegsicherheit
 - schaffen eines hindernisfreien Raums, in dem sich auch 

mobilitätseingeschränkte Personen sicher und frei bewegen 
können

 - kurze Wartezeiten an mit Lichtsignalen geregelten Que-
rungsstellen; Gewährleisten des Überquerens einer Strasse 
innerhalb einer Grünphase

Weitere Informationen zum Thema Fussverkehr finden sich im 
Grundkonzept Verkehr. Dieses ist auch für die Planungen im 
Vertiefungsgebiet II wegweisend.

Fusswege
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Fusswegenetz mit Bypass



LuzernSüd | Vertiefungsgebiet II | stadträumliche Richtlinien | Schlussversion 01.09.201530 | Konzeptionelle Richtlinien

Konzeptionelle Richtlinien | Öffentlicher Verkehr

Zur Förderung des öffentlichen Verkehrs werden folgende Ziel-
setzungen und Massnahmen vorgeschlagen:

 - langfristiger Modal-Split-Anteil von 35% für den öV (in 
Bezug auf das innerhalb von LuzernSüd generierte Ver-
kehrsaufkommen)

 - gewährleisten, dass der öffentliche Verkehr den Zusatzver-
kehr, der durch die zusätzlichen Nutzungen in LuzernSüd 
resultiert, übernehmen kann

 - sicherstellen des fahrplangerechten öV-Betriebs mit mög-
lichst kurzen Reisezeiten und einer hohen Zuverlässigkeit

 - schaffen von attraktiven Anschluss- und Umsteigeverhält-
nissen an den Umsteigepunkten

Weitere Informationen zum Thema öffentlicher Verkehr finden 
sich im Grundkonzept Verkehr. Dieses ist auch für die Planun-
gen im Vertiefungsgebiet II wegweisend.

Buslinien
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Gewerbe und Dienstleistungen

Gewerbe und Dienstleistungen
Wohnen ab 1.OG

Wohnen
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Gewerbe und Dienstleistungen

Gewerbe und Dienstleistungen
Wohnen ab 1.OG

Wohnen
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1. Abschnitt Langsägestrasse / Esplanade im Zuge der Bebau-
ung Eichhof West

 - Sperrung Einfahrt Luzernerstrasse in die Langsägestrasse
 - Einbahnregime Langsägestrasse Richtung Kriens (Ausnah-

men für bestehende Gewerbebetriebe)
 - Ausbildung der Esplanade als breiter Fussweg mit mehrfa-

cher Baumreihe

Fokus
Element 1 Langsägestrasse / Esplanade: S. 87-93
Geviert B: S. 49-51

weiteres Vorgehen
Die Planungsabsicht wurde Ende 2014 durch LuzernSüd bestä-
tigt. Das Verkehrs-, Betriebs- und Gestaltungskonzept Langsä-
gestrasse liegt vor. 
Federführung für das Einreichen zur Vorprüfung an den Kanton: 
Gemeinde Kriens in Absprache mit der Stadt Luzern

Brückenplatz
Die Autobahnbrücke umschliesst gemeinsam mit der Esplana-
de einen grossen Platzraum. Für den überdachten Platz ist mit 
dem ersten Abschnitt der Langsägestrasse ein Gestaltungs- 
und Nutzungskonzept zu formulieren. Dieses hat die Erwei-
terung des Brückenplatzes mit dem Ausbau des Bypasses zu 
berücksichtigen. 

Fokus
Element 1 Langsägestrasse / Esplanade: S. 87-93
Geviert B: S. 49-51 und Geviert D: S. 57-59

Projekt Busspur Kupferhammer
Zwischen den Haltestellen Grosshofstrasse und Kupferham-
mer plant der Kanton (vif) die Verlegung der Buslinie 1 auf das 
ehemalige Trassee der Kriens-Luzern Bahn. Die neue Busspur 
ist innerhalb der Esplanade vorgesehen.
Mit der Verlegung sind Anpassungen an die Haltestelle Kupfer-
hammer geplant. Eine Verlegung der Haltestelle vor den Kno-
ten Kupferhammer, in die zukünftige Esplanade wird geprüft.

Fokus
Element 1 Langsägestrasse / Esplanade: S. 87-93
Element 2: Luzernerstrasse: S. 95-97

Planungsstand und weiteres Vorgehen
Die Vernehmlassung des kantonalen Vorprojektes ist abge-
schlossen.

Verlegung der Buslinie 14 via Arsenalstrasse (SüdAllee) und 
Schaffung neuer Bushaltestelle

Fokus
Element 3 SüdAllee: S. 99-102
Geviert G: S. 69-72

Planungsstand und weiteres Vorgehen
Die Planungsabsicht wurde Ende 2014 durch LuzernSüd be-
stätigt. Aufbau der Projektorganisation durch das Tiefbauamt 
Stadt Luzern (zusammen mit Gemeinde Kriens und Kanton, 
vif) Federführung provisorische Bushaltestelle Arsenalstras-
se: Gemeinde Kriens; die Lage der Bushaltestelle ist mit dem 
Gebäudebestand der GWF abzustimmen

Promenade: Rad- und Fussweg Luzern - Kriens - Horw auf dem 
ehemaligen Zentralbahntrassee
Zuständigkeit: Tiefbauamt Stadt Luzern
Realisierung ab 2016

Velo- und Fusswegeverbindung Kupferhammer- Hofstetter-
strasse - Eichwilstrasse - SüdAllee - Promenade

Fokus
Element 1 Langsägestrasse / Esplanade: S. 87-93
Element 2 Luzernerstrasse: S. 95-97
Element 3 SüdAllee: S. 99-102
Element 4 Eichwilstrasse: S. 103-105

Planungsstand und weiteres Vorgehen
Die Planungsabsicht wurde Ende 2014 durch LuzernSüd bestä-
tigt. Pendent: Erarbeitung Vorstudie
Rahmenbedingungen: 

 - der Knoten Kupferhammer ist zusammen mit dem Kanton 
zu entwickeln

 - allfällige Synergien mit dem Projekt Busspur Kupferhammer 
sind zu prüfen

 - Koordinierung der Anbindung an die SüdAllee (Arsenal-/ 
Nidfeldstrasse) mit dem noch zu erarbeitenden Betriebs-, 
Verkehrs- und Gestaltungskonzept (ab Herbst 2015)

 - Abstimmung des Anschlusses Promenade mit dem Projekt 
Promenade und der zukünftigen Überbauung auf dem Areal 
der Korporation Luzern (Vertiefungsgebiet I)

 - Abstimmung Verlauf mit dem privaten Entwicklungsvorha-
ben Parzelle Epper/Amberg (Vertiefungsgebiet I)

Zuständigkeit: Gemeinde Kriens

Stadtkante Stadtebene

Vernetzung der beiden Stadtsei-
ten in Nord-Süd Richtung
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1. Abschnitt Langsägestrasse /
Esplanade im Zuge der Bebau-
ung Eichhof West

Brückenplatz

Busspur Kupferhammer

Verlegung der Buslinie 14 via 
Arsenalstrasse (SüdAllee)

Promenade: Rad- und Gehweg

Velo- und Fusswegeverbindung 
Kupferhammer - Eichwilstrasse - 
SüdAllee - Promenade
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 Stadtkante

westlicher und östlicher Abschnitt Langsägestrasse / Esplanade
 - Schaffung eines durchgehenden Trottoirs auf der nördlichen 

Seite der Langsägestrasse
 - Verbesserung der Sichtverhältnisse bei der Ausfahrt Braue-

rei Eichhof
 - Weiterführung der Esplanade als breiter Fussweg mit mehr-

facher Baumreihe

Fokus
Element 1 Langsägestrasse / Esplanade: S. 87-93
Geviert A: S. 45-47
Geviert C: S. 53-55
Geviert D: S. 57-59
Geviert E: S. 61-63

Verantwortlichkeiten
Gemeinde Kriens und Stadt Luzern zusammen mit angrenzen-
den Grundeigentümern

Vernetzung der beiden Stadtseiten in Nord-Süd Richtung

Velo- und Fusswegeverbindung Scherensteig-Unterführung 
Luzernerstrasse-Promenade
QU1: Ausbau des bestehenden Scherensteigs
QU2: Ausbau der bestehenden Unterführung Bushaltestelle 
Grosshofstrasse
QU3: Schaffung einer Fuss- und Veloverbindung durch das 
Futura-Quartier

Fokus
Geviert B: S. 49-51
Geviert C: S. 53-55
Geviert G: S. 69-72
Element 2 Luzernerstrasse: S. 95-97

Verantwortlichkeiten
QU1: im Rahmen des Projektes Eichhof West
QU2: Kanton, zusammen mit Gemeinde und Grundeigentü-
mern
QU3: Gemeinde Kriens und Grundeigentümer

Fusswegeverbindung vom Alterszentrum Steinhof zur Prome-
nade / SüdAllee mit zusätzlicher Querung Luzernerstrasse / 
Obergrundstrasse

Anschluss Autobahnpark an ehemaliges Trassee der Kriens-Lu-
zern-Bahn

Realisierung von Fusswegverbindungen im Rahmen privater 
Bauprojekte
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Realisierung von Fusswegver-
bindungen im Rahmen privater 
Bauprojekte

Anschluss Autobahnpark an ehe-
maliges Trassee der Kriens-Lu-
zern-Bahn

Velo- und Fusswegverbindung 
vom Sonnenberg bis zur Pro-
menade
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Fusswegeverbindung vom 
Alterszentrum Steinhof zur Pro-
menade / SüdAllee 
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Vernetzung der beiden Stadtseiten in Nord-Süd Richtung

Eine Fuss- und Veloverbindung im Rahmen des Astra-Projektes 
Bypass ist nur nötig, wenn die Nord-Süd Verbindungen Kupfer-
hammer-Hofstetterstrasse - Eichwilstrasse-SüdAllee-Promena-
de und Scherensteig-Unterführung Luzernerstrasse-Promenade 
nicht ausgebaut und deutlich qualitativ verbessert werden.

Bei einer Verlängerung der Überdeckung bis zum AS Kriens 
(Machbarkeitsstudie Lärmschutz Grosshof-Schlund, Siehe 
Element 6 S. 111-114) sind

 - Gestaltungsgrundsätze für die Überdeckung zu formulieren
 - die gestalterische und funktionale Anbindung der Überde-

ckung an den Autobahnpark aufzuzeigen.

Schaffung einer übergeordneten Velo- und Fusswegeverbin-
dung im Rahmen des Bypassprojektes
B1: Anschluss an Autobahnpark und Veloverbindung 
      Kupferhammer -  Promenade
B1a: Anschluss an Autobahnpark und Veloverbindung 
        Kupferhammer -  Promenade im Rahmen der Variante 2  
        Machbarkeitsstudie Lärmschutz Grosshof-Schlund
B2: Anschluss an die Esplanade / Langsägestrasse
B3: Anschluss an das Sonnenbergquartier

Fokus
Element 1 Langsägestrasse / Esplanade: S. 87-93
Element 4 Eichwilstrasse: S. 103-105
Element 6 Autobahnanschluss Luzern-Kriens: S. 111-114

Verantwortlichkeiten
Astra, Gemeinde Kriens
Allfällige Kosten sind durch die Gemeinde zu tragen. Das Astra 
ist nicht für Langsamverkehrs-Verbindungen zuständig.

RBUS LINIE 1
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optional:
Schaffung einer übergeordneten 
Velo- und Fusswegverbindung 
im Rahmen des Bypassprojektes

RBUS LINIE 1
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Die genauen Spielregeln zu den Bebauungs-, Erschliessungs- 
und Freiraumkanten sowie der Bebauungs- und Nutzungsdichte 
eines Gevierts sind mittels qualifizierter Planungsverfahren zu 
erarbeiten und festzulegen.

Mit der Revision des Zonenplans Kriens und dem Bebauungs-
plan Horw Mitte werden gegenüber den bisherigen Nutzungs-
plänen dichtere Nutzungen ermöglicht. Mit den weitgehend 
durch die öffentliche Hand finanzierten Planungen im Rahmen 
der Umsetzung des Entwicklungskonzeptes LuzernSüd

 - werden wesentliche Rahmenbedingungen vorab geklärt,
 - wird Planungssicherheit geschaffen
 - wird Standortsicherheit geschaffen, indem Nutzungskonflikte 

frühzeitig thematisiert werden
 - wird die Erreichbarkeit verbessert
 - werden Arbeits- und Wohnumfelder durch die Aufwertung 

der öffentlichen Freiräume verbessert
 - wird eine hohe städtebauliche und architektonische Qualität 

durch die Begleitung externer Fachleute angestrebt
 - wird zu einem verbesserten Image und einer besseren Ad-

resse beitgetragen.

Neben der Gewährleistung der Erschliessung durch den MIV 
und dem Ausbau des Angebots für den öffentlichen Verkehr 
sowie für den Fuss- und Veloverkehr werden in LuzernSüd 
insbesondere folgende öffentliche Infrastrukturen mit Mehrwert 
für die Privaten geschaffen:

 - Strassenraumgestaltungen (z.B. SüdAllee, Langsägestrasse),
 - Autobahnpark,
 - Promenade und weitere Verbindungen für den Fuss- und 

Veloverkehr,
 - Aussenräume und Plätze gemäss Entwicklungskonzept 

LuzernSüd.

Eine finanzielle Beteiligung Privater richtet sich zurzeit nach den 
gegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen (bspw. Infra-
strukturverträge im Rahmen des §38a PBG; Beiträge an den 
Strassenbau (§§47 und 51 des kantonalen Strassengesetzes) 
und den öffentlichem Verkehr (§22 Gesetz über den öffentlichen 
Verkehr). 
Ob und in welcher Form zukünftig Mehrwertabschöpfungen 
möglich sind, wird in den drei Gemeinden von LuzernSüd 
derzeit diskutiert und im Rahmen der Kantonalen Gesetzgebung 
bis ca. Mitte 2016 erarbeitet.

Fragen und Zielsetzungen zur Energieversorgung und zu 
Energiestandards waren nicht Gegenstand der stadträumlichen 

Richtlinien. U.a. ist das regionale Konzept Wärme/Kälte Luzern-
Süd vom Mai 2014 richtgebend für weitere Planungsabsichten.
Die Nachhaltigkeitsbeurteilung weist darauf hin, dass die Ziele 
der 2000-Watt-Gesellschaft bei allen Arealentwicklungen ange-
strebt werden sollten. 

Auf die Lärmbelastungen der Gevierte wird in den jeweiligen 
Steckbriefen hingewiesen. Die lufthygienischen Belastungssi-
tuationen in den einzelnen Gevierten waren nicht Gegenstand 
der Bearbeitung. Bei nachfolgenden, vertieften Planungen 
sind diese zu berücksichtigen und die Nutzungen im Sinne der 
Vorsorge auf die lufthygienische Belastungssituation abzu-
stimmen. Die Auswirkungen bezüglich Lärm, Luftqualität und 
das Störfallrisiko der A2 bzw. des Astra Bypass-Projektes sind 
detailliert abzuklären. 
Die Nachhaltigkeitsprüfung weist auf die Zunahme der Lichte-
missionen durch die Nutzung heutiger Brachen hin. Die Lichte-
missionen sind bei zukünftigen Planungen zu berücksichtigen. 

Bei vertieften Planungen sind das Altlastenkataster des Kantons 
hinzuzuziehen und allfällige Belastungen abzuklären.

Die aktuellen Schulraumplanungen der Gemeinde Kriens und 
der Stadt Luzern waren nicht Gegenstand der stadträumlichen 
Richtlinien. 

Die vorhandenen Naturelemente sind zu erhalten, zu fördern 
und in angepasster Form extensiv zu pflegen. Das Anlegen 
neuer Naturelemente ist im Sinne des ökologischen Ausgleichs 
zu fördern.
Es wird auf die einzuhaltenden Bestimmungen der Waldgesetz-
gebung hingewiesen und empfohlen, waldrechtliche Fragen 
möglichst frühzeitig mit der Abteilung Wald der Diensstelle 
Landwirtschaft und Wald zu klären.
Die Nachhaltigkeitsbeurteilung empfiehlt, die Bodenversiege-
lung bei neuen Bauvorhaben möglichst gering zu halten und 
Versickerungsmöglichkeiten zu schaffen.

Bei vertieften Planungen sind das kantonale Denkmalver-
zeichnis und das Bauinventar hinzuziehen, um neben den 
unter Schutz stehenden Bauten, die schützenswerten und 
erhaltenswerten Bauten und Baugruppen zu berücksichtigen. 
Die Denkmalpflege ist frühzeitig in den Entwicklungsprozess 
einzubeziehen.

Gegenleistungen 
(Mehrwertabgabe)

Energie

Lärm, Emissionen, Störfall

Altlasten

Schulraumplanung

Ökologie, Wald, Freiraum

Kulturobjekte




